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RS OGH 1963/9/13 Bkd8/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.09.1963

Norm

DSt 1872 §2 B

Rechtssatz

Doppelvertretung bei "Vertragsgegnerschaft" liegt dann vor, wenn die gegenseitigen Rechtsstandpunkte in einem

unvereinbaren Widerstreit stehen und der Rechtsanwalt nicht in der Lage ist, ihn zu bereinigen. Das Verbot der

Doppelvertretung ist eine Vorschrift des Standesrechtes, also ö7entlichen Rechtes, von der die Parteien den

Rechtsanwalt nicht befreien können.
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